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Die Ermässigungder städtichen Steuern .

Adle Vorlagenfertiggestellt .

DerMagistrathatheutedenMitgliederndesGemeinderatesdieEnt¬
würfeüberdie Steuerermässigungen ,die kürzlichvomFinanzreferentenStadtrat
Breitner angekündigtwordensind ,übermittelt .

EssindinsgesamtsiebenVorlagen,dienunmehrdenWienerLandtagbe¬
schäftigen werden .

DerMagistratbeantragt,dassbeiderNahrungs-undGenussmittel-¬
abgabeeinNachlassvonzwanzigProzentin denJahren1930und1931gewährt
werdensoll . Bedingungist ,dass der nachgelassene Betrag imabgabepflichtigen
Betriebundunmittelbarfür dessenZweckebis 31 .Dezember1931zurGänzefür
InvestitienenoderInstandsetzungenverwendetwid .Findetder Magistrat ,dass
deraufInvestitionenoderInstandzetzungenaufgewendeteBetragummehralsein
FünftelhinterdennachgelassenenAbgabeträgen.zurückbleibt ,so ' trittderNach¬
lass rückwirkend ausser Kraft .

Vom1 .Jänner1930tritt für alle Unternehmungen,die eineachtein¬
halbprozentige Fürsorge bgabe zu entrichten haben ,eine Ermässigung auf sechs
Prozentein .

ImMagistratsentwurfüberdieErmässigungderFremdenzimmerabgabe
wird beantragt ,dass vom 1 .Jänner 1930 an die zu entrichtenden Abgabebeträge

fürVermietungenumeinViertelermässigtwerden.DieGemeindeWienwirdeinDrit-¬
tel dessichhienachergebendenErtragesderFremdenzimmerabgabefürZwecke
der Fremdenverkehrspropagandaverwenden.

DieKraftwagenabgabebeträgtjetzt fürdieerstensechsSteuerpferde¬
stärkenje 100Schillingundfür jedeweitereSteuerpferdestärke150Schilling
im Jahr .Nach der magistratischen Vorlage wird die Abgabe für die ersten sieben

Steuerpferdestärkenauf je 60 Schilling jährlichherabgesetzt .
Die Anzeigenabgabe( Inseratensteuer )wird umein Drittel ermässigt .

Auchdie Ankündigungsabgabewirdauf zwanzigvomHundertderBemessungsgrund¬
lageherabgesetzt .

EinigesehrwesentlicheAenderungenwerdenvomMagistratbeider
Lustbarkeitssteuer vorgeschlagen .Bis jetzt musste für Vorführungen nicht be¬
weglicher Lichtbilder zur Erläuterung von Vorträgen mit ausschliesslich ge¬

sprochenemWorteine AbgabevonsiebenProzententrichtet werden ,die nunauf
drei Prozent herabgesetzt werden soll .Die Theaterabgabe wurde seit demJahre
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1923nahezualljährlichherabgesetztundbeträgtgegenwärtigfünfProzentfür
ProsastückeundOpernundzehnProzentfür Operetten . DerMagistratschlägenun
vor ,dassdieAbgabefürProsastückeundOpernaufvierProzentundfürOperetten
undähnlicheAufführungenaufsechsProzentermässigtwird .DieseErmässigung
kannfür das ganzeSpieljahr ( . Septemberbis 31 .August )oderfür einenTeil
des Jahres gewährtundan die Bedingunggeknüpftwerden ,dass dasUnternehmen
sowohlwährenddeslaufendenalsauchnochwährenddesdarauffolgendenSpiel¬
jahres ununterbrochenoder mit einer insgesamthöchstensvierzehntägigenUnter¬
brechungin dergleichenArt ,in deresbishergeführtwurde ,weitergeführtwird.
Sportlichen Veranstaltungen wurdebiher nur dann eine Ermässigungder sechsund- ¬
zwanzigprozentigenAbgabeauf zehnProzentgewährt ,wenndie Einnahmenichtmehr
alshundertSchillingbetrug .Nunmehrwirdvorgeschlagen ,dassallesportlichen
VeranstaltungenmiteinerBemessungsgrundlagebiszuzweitausendSchillingnur
zehnProzentzubezahlenhaben.Eswerdendannvondenrund3200sportlichen
Veranstaltungennur200dievolleAbgabezuentrichtenhaben.DieKinoabgabe
bewegtsichgegenwärtigzwischen10und28 ' 5Prozent. DieuntersteGrenzewird
nunmitfünfProzentbestimmt,wasvorallemdenkleinenBetriebenzugutekommt.
EinemlanggehegtenWunschderVereineundLokalbesitzerträgtdieVorlagedes
Magistratesüberdie AusdehnungderVeranstaltungsdauerbei UnterhaltungenRech¬
nung .Bisjetzt müssensolcheVeranstaltungen,wennsie bis 1 Uhrnachtsdauerten,
diedoppelteAbgabezahlen .NunmehrwirdeineVerlängerungbis 2 Uhrnachtevor¬
geschlagen,wodurchfür denüberwiegendstenTeilderFaschingsveranstaltungen
nur mehrdie einfacheApgabezu zahlenist .

AlledieseSteuerermässigungensollennachdemVorschlagdesMagis¬
tratesam1 .Jänner1930wirksamwerden.DieVorlagenenthaltendieBestimmung,
dass die WienerLandesregieungermächtigtwird ,diese Ermässigungenaufzuheben,
wenndurchAbänderungdes Finanzverfassungs -oder Abgabenteilungsgesetzeseder
durch ein anderes Bundesgesetz die EinnahmenWiens geschmälert oder derStadt

neueLastenauferlegtwerden.

Warnungvor demAnkaufvonWohnungsqualifikationen .ImAnnoncenteileinerWie¬
ner Tageszeitung erscheinen wiederholt Inserate ,die den VerkaufvonWohnungs¬
qualifikationen ankündigen .Der städtische Wohnungsnachweismachtausdrücklich
daraufaufmerksam ,dass ein AnkaufsolcherQualifikationenniemalszurVermie¬
tungeinerWohnungführenkann .DasWohnungsamtprüftvorderZuweisungeiner
Wohnungsehr genau ,ob der Besitzer der Qualifikation auchmit der Person ,auf
diedasDokumentlautet ,identischist .EsmussdahervordemAnkaufvonWohnungs¬
qualifikationengewarntwerden,dasiedenWohnungssuchendennurzweckloseGeldgusgabenverürsachen .
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